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Bayerisches Gesetz über Ergänzung der
Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und
Mitglieder der Domkapitel vom 15. Februar
1922, Artikel 5

"I. Die rechtliche Natur der die Pflichtleistungen nach Maßgabe des

Konkordats von 1817 übersteigenden Leistungen wird durch die

Vorschriften dieses Gesetzes nicht berührt.

II. Seine Bestimmungen haben übrigens nur Gültigkeit bis zum Abschluß

eines neuen Konkordates.

III. Dieses Gesetz erhält Rückwirkung auf den 1. Oktober 1921 und wird

als dringend gezeichnet."
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